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der Perſonen , die ſich in das , ohne Arbeit gewonnene
Einkommen theilen , der relative Reichthum des einen

Landes groͤßer iſt , als der des andern .

§. 10.

Fortſetzung .

2. Ueberſichtliche Darſtelung der Verhältniſſe , welche bei ſolchen Vergleichungen
zu berückſichtigen ſind

Bei einer Vergleichung , die man zwiſchen verſchiedenen
Laͤndern in Beziehung auf den Staatscredit anſtellt , iſt
nun alles beachtungswerth , was uͤber jene Verhaͤltniſſe , die
wir als die weſentliche Grundlage des oͤffentlichen Leih⸗
vertrauens bezeichnet haben , in der Gegenwart , ſo wie uͤber
die mehr oder minder wahrſcheinlichen Wechſelfaͤlle der Zu⸗
kunft , aufzuklaͤren vermag

Das Verhaͤltniß des Nationaleinkommens zu den laufenden
Ausgaben des Staates uͤberhaupt , und insbeſondere zur
Verzinſung der Staatsſchuld , die Natur der Quel
Einkommens , die Art der V

Staatsglieder ,

len jenes

ertheilung deſſelben unter die
das Verhaͤltniß der Staatslaſten zu den

Staatseinnahmen , die beſtehenden Steuerſyſteme , das Be⸗
nehmen der Finanzverwaltung gegen die Staatsglaͤubiger,die Anſtalten zur Sicherung ihrer Rechte , die jaͤhrlich
diſponibeln Mittel zur wirklichen Verminderung der Schuldin Friedenszeiten , die Fortſchritte der Bevoͤlkerung , des
Ackerbaues , der Gewerbe , die Natur der Hinderniſſe , welche

dieſen Fortſchritten , der Verbeſſerung der Steuerſyſtemeoder der Finanzverwaltung uͤberhaupt entgegen ſtehen , der
innere politiſche Zuſtand der Laͤnder , ſind ſo viele Momente ,
welche man bei vergleichenden Unterſuchungen uͤber die
Staͤrke des Credits verſchiedener Staaten
Obwohl eine genaue Kenntni
Theil unmoͤglichfaͤllt;

zu beachten hat .
ßaller dieſer Thatſachen zum

ſo gibt es doch manche , mehr oder
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weniger auffallende Kennzeichen , die uͤber die eine oder

andere Frage ein mehr oder minder ſicheres Urtheil faͤllen

laſſen , und fuͤr diejenigen Verhaͤltniſſe , welche in Zahlen

darſtellbar ſind , mag man ſich mit annaͤhernden Reſultaten

begnuͤgen .
So darf man bei einer Vergleichung zwiſchen verſchie—

denen Laͤndern , die ruͤckſichtlich ihrer natuͤrlichen Frucht⸗

barkeit , des Zuſtandes des Ackerbaues und der Induſtrie ,

der Dichtigkeit der Bevoͤlkerung , des Betrags des gewoͤhn⸗

lichen reellen Arbeitslohns , ſo wie deſſen Geldſatzes , und

des landuͤblichen Zinsfuße als Maaßſtab der Kapitnl

gewinnſte , keine bedeutende Verſchiedenheit darbieten , auch

keine betraͤchtliche Verſchied — des wirklichen Reichthums

und des Nominaleinkommens , im Verhaͤltniß zu

Bevoͤlkerung , vorausſetzen . Man wird dann nicht ſehr irren,

wenn man auf die Grundlage der Volksmenge und du

jaͤhrlichen Ausgaben fuͤr den laufenden Dienſt , einſchließlic
der Zinſen der Staatsſchuld , eine Vergleichung baut , un

zu ermeſſen , ob in dem einen oder andern Lande , in g⸗

woͤhnlichen Zeiten , ein groͤßerer oder geringerer Theil der

diſponibeln Hilfsmittel in Anſpruch genommen wird .

Wenn alle uͤbrigen Verhaͤltniſſe keine leicht wahrnehmban

Verſchiedenheiten darbieten , aber in dem Lande , das eilt

verhaͤltnißmaͤßig weit hoͤhere Schuld beſitzt, die Preit

mancher Dinge merklich hoͤher, der reelle Arbeitslohn nied

riger ſteht ; ſo wird man mit groͤßerer oder geringere
Wahrſcheinlichkeit die letzten Erſcheinungen dem ſtaͤrken
Druck der Abgaben , dem Reſultate der , im Verhaͤltniß zun

Nationaleinkommen laͤſtigern Staatsſchuld zuſchreiben koͤnnen.

Wenn das eine Land minder fruchtbar , bei gleicher N

ſtrengung des Volkes eine geringere Menge von Dingen ,
die zum Leben nothwendig und nuͤtzlich ſind , gewaͤhrt, lů

in dem andern , beide aber ohngefaͤhr auf relativ gleicher
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Stufe der Entwickelung ſtehen , und ſich die edlen Metalle
mit gleicher Leichtigkeit verſchaffen 9 „ ſo wuͤrde zwar bei

gleicher Bevoͤlkerung das minder fruchtbare Land , dem

Nominalbetrage nach , bei geringerem reellen Reichthum , ein

ohngefaͤhr gleich großes Nationaleinkommen haben koͤnnen ;
aber die Laſt einer gleich großen Schuld und anderer

Ausgaben weit ſchwerer fuͤhlen , weil ſich von dem duͤrftigern
reellen Einkommen ein geringerer Theil zu Staatszwecken
centraliſiren laͤßt.

Anders , wenn die Schwierigkeit der Production der noth⸗
wendigen Beduͤrfniſſen und deren hoͤherer Metallpreis das
Reſultat der weit vorangeſchrittenen „geſellſchaftlichen Ent⸗

wickelung iſt , wenn die Bevoͤlkerung, im Verhaͤltniß zu den
vorhandenen Productivkraͤften des Bodens , bedeutender ,
fruchtbare Laͤndereien hohe Renten tragen , der
an Kapitalien groͤßer , die Kapital⸗Gewinnſttare niedriger
iſt , die Induſtrie einen hoͤhern Grad der Vervollkommnung
erlangt hat . Hier wird die Volksmenge nicht entfernt zu
einem Schluſſe auf das Nationaleinkommen berechtigen,
und in dem weiter vorangeſchrittenen Lande leich
ſtaͤrkere Rate dieſes Einkommens , als in

Staatszwecken centraliſirt werden koͤnnen .

Reichthum

t eine

dem andern zu

Ohnerachtet der

) Wenn beide Länder die edlen Metalle mit gleicher L
hervorbrächten , oder durch die Vermittelung irgend eine r Waare ,die ſie mit gleicher Leichtigkeit zu produciren vermöchten , von andernMarkten zu beziehen , ſich in der Lage fänden , ſo würden in demLande , das einen geringern natürlichen Reichthum beſitzt , die meiſtenProducte theurer , als in dem andern ſeyn , weil in jedem der beidenLänder das Werthsverhältniß zwiſchen den edlen Metallen ( oderjener Waaren , durch deren Austauſch ſie ſich dieſelben gleich leichtverſchaffen könnten ) und allen übrigen Waaren , dem Verhältniſſeder Productionskoſten im Durchſchnitte gleich , oder doch nahekommen würde .

eichtigkeit
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groͤßern Schwierigkeit , welche die Production eines ſolchen

verhaͤltnißmaͤßig ſtaͤrker bevoͤlkerten Landes in manchen

Zweigen findet , kann das reelle Einkommen im Verhaͤltniß

zur Volksmenge gleich groß oder weit betraͤchtlicher ſeyn ,

als in dem minder dicht bevoͤlkerten Lande , weil jent

Schwierigkeit , nur einen kleinen Theil des Ge—

ſammtproducts jener Zweige afficirt , in denen ſi

mehr oder weniger , in Folge des Wachsthums der Volks⸗

menge und der Nachfrage nach Producten , empf funden wird,

dieſer Einfluß aber durch die Fortſchritte der Manufactur

Induſtrie ausgeglichen oder uͤberwogen ſeyn kann , und vot,

zuͤglich , weil in vielen Faͤllen der Reichthum an Kapi

talien , in ſeiner Verwendung die menſchliche Arbeit

erſetzend , oder die Productivkraͤfte der Natur verſtaͤrkend /

in einem weit groͤßern Umfang zur Hervorbringung du

Producte mitwirkt , als in einem andern Lande , wo ale

dieſe Verhaͤltniſſe verſchieden ſind .

Wenn auf ſolche Weiſe das reelle Nationaleinkommen ,

in Vergleichung mit der Volkszahl in dem weiter vorm

geſchrittenen , bedeutend hoͤher ſeyn kann ; ſo mag leicl

das Nominaleinkommen in einem noch weit beträchl
lichern Verhaͤltniſſe hoͤher ſtehen . Iſt naͤmlich ein ſolhe
Land , ohnerachtet des Einfluſſes , den die wachſende R

voͤlkerung und die ihr folgende Erſchwerung der Product fiol

der Ackerbauerzeugniſſe auf alle Zweige ausuͤbt , durch di

Fortſchritte der Manufactur - ZInduſtrie in den Stand geſetzt

ſich die edlen Metalle durch den Handel fortdan
mit gleicher Leichtigkeit zu verſchaffen ; ſo wird der Gb
preis der , in ihrer wachſenden Production erſchwert

Artikel , und aller derjenigen , auf welche dieſe Erſchwerull

einen Einfluß ausuͤbt, verhaͤltnißmaͤßig ſteigen . Obwohl

aber die Quantitäͤt der Producte irgend einer Al,

welche unter den unguͤnſtigſten Umſtaͤnden z
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gewinnen , das wachſende Beduͤrfniß einladet „ im Verhaͤlt⸗

niß zur Totalmaſſe der Producte derſelben Art ſehr
unbedeutend ſeyn kann ; ſo erhoͤht ſich der Nominal⸗ —

Anſchlag dieſer Totalmaſſe , wie wir geſehen , in gleichem
Verhaͤltniß mit der Erhoͤhung der Productionskoſten , welche
die Nachfrage nach den , unter den unguͤnſtigſten Umſtaͤnden
gewonnenen Producte anerkennt . Ja , es kann noch der Um —
ſtand hinzu kommen , daß ein Land , in welchem dieſe Urſachen
wirken , ſich in den Stand geſetzt findet , ſich die edlen
Metalle vermittelſt des Austauſches gewiſſer Erzeugniſſe ,
die es leichter producirt , effectiv mit geringerem Auf —
wand von Kapitalien und Arbeit zu verſchaffen . Daß aber
in einem , in ſeiner Entwickelung weit vorangeſchrittenen
Lande , in der Regel immerhin eine groͤßere Rate d
Nationaleinkommens fuͤr Staatszwecke in

es reellen

Anſpruch ge—⸗
nommen werden darf , oder mit andern Worten , die Er —
hebung der gleichen Rate fuͤr den Staatsſchatz den Steuer⸗
pflichtigen minder beſchwerlich faͤllt, iſt eine natuͤrliche
Wirkung des Umſtandes , daß mit jenen Fortſchritten die
Groͤße des , ohne Arbeit gewonnenen Antheils an dem Ge —
ſammteinkommen , naͤmlich die Landrenten und die Summe
der Kapitalgewinnſte ) , zu wachſen , und die Klaſſen ,
welchen dieſes wachſende Einkommen zufaͤllt , in der Regel ,
beſonders aber daa , wo die Verthei lung des Eigenthums
poſitive Schranken kennt , ſich nicht in gleichem , ſondern
geringerem Verhaͤltniſſe, zu vermehren pflegen . Der Einflußdieſer Verhaͤltniſſe wird um ſo eher als bedeutend be⸗trachtet werden koͤnnen , wenn bei dem ungleich hoͤhernTauſchwerth der Naturkraft des Bodens , der ſich aus dem
Stande der Grundrenten bei gleicher natuͤrlicher Frucht —
— — —˖˙—— — —

In ſo ferne der Einfluß der wachſenden Größe der Kapitaliendie Wirkung der niedrigern Taxe überwiegt . M. ſ . Kap. 2. §. 5. P. 45 .

18
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barkeit ergibt , und bei dem weit ausgedehntern Gebrauche

der Kapitalien , zur Unterſtuͤtzung , der Arbeit u. ſ. f.,

dennoch , in Folge der vorangeſchrittenen Kunſt zu produciren ,

der reelle Arbeitslohn hoͤher ſteht , oder wenigſtens nicht merk—

lich niedriger iſt , als in dem andern Lande .

Hiernach iſt nun zu beurtheilen , in wie ferne aus jenen

Berechnungen , welche den Betrag der Staatsſchulden ,

oder Zinſen durch die Volkszahl theilen , ein Schluß

auf die Groͤße des Drucks der Schuldenlaſt gezogen und

beurtheilt werden mag , in welchem Grade die Hilfsquellen

eines Landes durch die zu dem Zinſenbeduͤrfniß und andern

ſtehenden Ausgaben erforderlichen Steuern erſchoͤpft ſeyen .

Die Schuldrate , die auf ein Individuum berechnet worden ,

kann ihrem Nominalbetrag nach gleich groß , und der Druck

der Abgaben , die ſie verurſacht , in Gefolge aller jener eben

beruͤhrten Verhaͤltniſſe , in dem einen oder andern Lande

zwei⸗ und dreifach ſtaͤrker ſeyÿFrn. Wenn man daher wahr

nimmt , daß ein Land , im Verhaͤltniß zur Volksmenge , eine,

dem Nominalbetrage nach , zehn⸗bis fuͤnfzehnfach groͤßere Schuld
hat , als andere Laͤnder ) , welche in naher commerzieller

Beruͤhrung mit demſelben ſtehen , in Beziehung auf geiſtige

Cultur des Volkes und auf die natuͤrliche Beſchaffenheit des

Bodens keine bedeutende , und auch in der Dichtigkeit der

Bevoͤlkerung keine ſtaͤrkere Verſchiedenheit , als England und

Deutſchland darbieten ; ſo wuͤrde man leicht ſehr irren , den

Druck der Zinſenlaſt dort ohngefaͤhr zehn⸗ bis fuͤnfzehnfachhöͤher

) Eine Zinſenlaſt von 1 / bis 6 Mill . Gulden in Ländern , die 1bůs

4 Millionen Einwohner zählen , würde , nach Verhältniß der Volkz,

menge , kaum den zehnten Theil der Annuitäten und Zinſen der brill—

ſchen , fundirten und unfundirten Schuld erreichen . — Man darf die

Einwohnerzahl der auswärtigen britiſchen Beſitzungen nicht rechnen ,

da von dorther keine Steuern in den engliſchen Schatz gezahlt wer—

den , manche Colonien noch bedeutende Koſten verurſachen .
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zu ſchaͤtzen , als hier . Neben den Umſtaͤnden , welche eine
auch nur in dem angegebenen Grade ſtaͤrkere Dichtigkeit
der Bevoͤlkerung zu begleiten pflegen , koͤnnen mannigfaltige
andere Urſachen , in verſchiedenen Beziehungen , einen maͤch—

tigen Einfluß auf die wirkliche Groͤße jenes Druckes ausuͤben .
Sollten aber die minder belaſteten Laͤnder den Druck der

Zinſenlaſt lebhaft fuͤhlen , und kaum fuͤr faͤhig gehalten
werden , auch nur eine Verdoppelung ihrer oͤffentlichen Schuld
zu ertragen ; ſo wuͤrde man eben ſo leicht irren , wenn man
annehmen wollte , daß das ſtaͤrker belaſtete Land ein zehn⸗bis
fuͤnzehn - oder fuͤnf - bis ſiebeneinhalbfach hoͤheres reelles
Einkommen beſitze .

Wenn z. B. in dem Lande A , deſſen Zinſenlaſt zehnfach
ſtaͤrker , als die des Landes B ſeyn ſoll ,

a) die edlen Metalle gegen andere Producte im Durch —
ſchnitte um /

wohlfeiler waͤren, d. h. eine gleiche Summe
dort nur /

ſo viel Dinge , die zum Leben nothwendig und
nuͤtzlich ſind , als in dem Lande B kaufen koͤnnte , der
Nominalwerth des gleichen reellen Einkommens daher wie
200 : 300 ſich verhielte ; ſo wuͤrde die effective Zinſenlaſt
ſich wie 1 : 6 / verhalten .

b ) Waͤre das ſtaͤrker belaſtete Land , durch groͤßere Fort —
ſchritte in der Kunſt zu produciren „ durch einen groͤßern
Reichthum an Kapitalien und deren mannigfaltigere und
ausgedehntere Verwendung und andere guͤnſtige Umſtaͤnde,
in den Stand geſetzt , bei gleicher Volksmenge , z. B. im
Verhaͤltniß von 3 : 4, mehr zu produciren , und wuͤrde ſich
daher das Nominaleinkommen von B und AA , ſtatt wie
200 : 300 , wie 200 : 400 verhalten ſo waͤre die Propor⸗
tion , in welchem das Nationaleinkommen in beiden Laͤndern
in Anſpruch genommen wird , wie 1 : 5.

o) Beruͤckſichtigt man , daß ein großer Theil des National —
einkommens , wie auch die Beſteuerung beſchaffen ſeyn mag ,
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als von den dringendſten Beduͤrfniſſen des Volkes in An—

ſpruch genommen , betrachtet werden muß , und die Steuern

nur von dem entbehrlichen Einkommen erhoben werden koͤnnen;

ſo veraͤndern ſich jene Verhaͤltnißzahlen . Muͤßte man dafuͤr

z. B . in dem Lande Bvon 200 = 100 , und nach gleichem

Verhältniß im Lande A 150 des Nominaleinkommens

rechnen ; ſo wuͤrde die Zinſenlaſt , die wir zu 4 und zu 40

annehmen wollen , in dem Lande B ſich wie 4 : 100 und

im Lande A wie 40 : 250 zu dem ſteuerbaren reellen Ein—

kommen verhalten , darnach alſo obiges Verhaͤltniß von

1 : 5 auf 1 : 4 herabſinken .

d) Zieht man ferner in Betrachtung , daß von dem hoͤhern
reellen Einkommen , bei gleicher Volksmenge , ſich eine ſtaͤr

kere Rate zu Staatszwecken centraliſiren laͤßt; ſo wuͤrde

das hoͤher belaſtete Land den Druck ſeiner Zinſenlaſt ſelbt

nicht in dem Verhaͤltniſſe wie 1 : 4 ſtaͤrker fuͤhlen. Koͤnnte z. B.

das Land A von dem Nominaleinkommen von 100 , das

den Mehrbetrag ſeines reellen Einkommens repraͤſentirt ,

eben ſo leicht eine zweieindrittelfach ſtaͤrkere Rate , als von den

uͤbrigen ſteuerbaren Einkommen die einfache leiſten ) , ſo

wuͤrde es effectiv nicht ſchwerer belaſtet ſeyn , als wenn das

Land B ſtatt einer Zinſenlaſt von 4, den doppelten Be—

trag , naͤmlich 8 , zu leiſten haͤtte ) .

*) Die Reichthümer ſind zwar überall ungleich vertheilt , und in dem

Lande B kann der höhere Reichthum ebenfalls ſtärker beſteuert werden;
es handelt ſich aber hier nur von einem , durch das angenommene
höhere reelle Einkommen des Landes 4 gegebene Durchſchnitts - Ver —
hältniſſe .

Ueberhaupt ſoll dieſe Darſtellung in Zahlen nur dazu dienen , die Wir⸗

kung verſchiedener zuſammentreffender Urſachen anſchaulicher zu machen,

**) Je größer die Verſchiedenheit der berührten Verhätniſſe , deſto

geringer die Abweichung der effectiven Belaſtung . Wenn das Ver⸗

hältniß ad a wie 1 : 2, ſtatt wie 2 : 3, und ad b , wie 2: 3, ſtatt

3 : 4 wäre ; ſo würde ſich , unter übrigens gleichen Vorausſetzungen ,
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Auf ſolche Weiſe laͤßt ſich jene auffallende Erſcheinung ,

welche eine oberflaͤchliche Vergleichung der oͤffentlichen Schuld

und des oͤkonomiſchen Zuſtandes verſchiedener Laͤnder oft

darbietet , durch das Zuſammentreffen verſchiedener Umſtaͤnde

erklaͤren , deren jeder , einzeln betrachtet , nicht von be⸗

ſonderer Bedeutung erſcheint .
Wie aber das Anwachſen der Schuld ſelbſt einen wich⸗

tigen Einfluß auf das Verhaͤltniß des Nominalbetrags der

Zinſen zu der Nominalſumme des Ntioneletdeegee aus⸗

uͤbt, haben wir oben ( §. 8 und 9 d. Ko geſehen.
Obwohl nun die muͤhſamſten Unterſuchungen uͤber das

Nationaleinkommen nur ſehr unſichere Reſultate ge⸗
waͤhren , ſo mag man auf dieſem W zege doch leicht der

Wahrheit naͤher kommen . Dieſe Grundlage der Verglei —
chung gibt die beiden Glieder der Proportion in einer gleich⸗
artigen Groͤße , und , abgeſehen von der Zuverl aͤßigkeit des
ermittelten Nominaleinkommens , uͤberlaͤßt ſie nur die Mo⸗
mente , welche auf die Faͤhigkeit, daſſelbe zu Staatszwecken
zu centraliſiren , einen Einfluß ausuͤben, einer weitern Er⸗
waͤgung. In dieſer letzten Beziehung ſind dann die Preiſe
der Dinge und die Volksmenge wichtige Umſtaͤnde, um
das Verhaͤltniß des reellen Einkommens zur Summe der
vorhandenen Beduͤrfniſſe zu ſchaͤtzen.

Wo es an jenen Berechnungen fehlt , oder wo es um
eine Pruͤfung ihrer Reſultate nach allgemeinen TThatſachen
zu thun iſt , mag man ſich durch die Vergleichung des Be⸗

ͤ ᷑˙̃ ˙
die Zinſenlaſt in beiden Ländern zur Summe des ſteuerbaren Ein⸗
kommens nur wie 1 : 2 verhalten , und wenn dann das , im
Verhältniß zur Volksmenge ſtärkere Einkommen , in den Vaben der
reichen Klaſſen in einer größern Proportion als ad d, z. B. im
Verhältniß von 1 : 4, oder noch härter , getroffen würde , ſ0 könnte ,
unter einer ſolchen Vorausſetzung , der Druck der Abgaben in demLande A nicht ſtärker , als im Lande B gefühlt werden .
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trags der oͤffentlichen Ausgaben , und des Staatseinkommens ,

der Volksmenge , der Lage der Laͤnder , ihrer natuͤrlichen

Fruchtbarkeit , des Zuſtandes des Ackerbaues , der Mann —

factur - Induſtrie , des Handels , der Hoͤhe der Grundrenten ,

des reellen Arbeitslohns und des Zins fußes , der Mittel —

preiſe einer groͤßern Zahl von Dingen , der Lebensweiſe ,

und Arbeitſamkeit des Volkes , der Lage der mittlern und

hoͤhern Klaſſen , allgemeiner Notizen , welche auf die Art

der Vertheilung der Reichthuͤmer ſchließen laſſen , u. ſuf ,

uͤber das Verhaͤltniß der Hilfsquellen zu
93 Beduͤrfniſſen

der Staaten in verſchiedenen Laͤndern , ſo wie uͤber die

Leichtigkeit , daſſelbe zu den Staatszwecken zu benutzen , ein

ohngefaͤhres Urtheil bilden .

Die Geſchicklichkeit der Regierungen , ihre Be—

duͤrfniſſe auf die mindeſt druͤckende

— zu erheben , ergibt

ſich aus der Pruͤfſung der Abg aben ſyſteme .

Die Geſchichte der Finanzverwaltung , die An—

ſtalten , die zur Sicherung der Glaͤubiger getroffen ſud,

die Betrachtung des innern politiſchen Zuſtand des Landes

werden das Urtheil uͤber die Feſtigkeit des Willens ,

womit die Erfuͤllung der eingegangenen Verbindlichkeiten

zu erwarten iſt , beſtimmen . Man wird aber bei ſolchen

Vergleichungen , welche auf fruͤhern Thatſachen beruhen ,

und fuͤr das eine oder andere Land guͤnſtigere oder ungun—

ſtigere Reſultate darbieten , die Veraͤnderungen , die ſich in den

innern und aͤuſſern Verhaͤltniſſen der Laͤnder im Laufe den

Zeit ergeben haben , und die Verſchiedenheit der Umſtaͤnde

nicht unberuͤckſichtigt laſſen , die in der Periode beſtanden ,

welcher jene Thatſachen angehoͤrten . —

Bei vergleichender Beurtheilung des Einfluſſes politi —

ſcher Einrichtungen wird man nicht von einer all⸗
gemeinen Norm ausgehen , ſondern vielmehr die Ueberein —
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ſtimmung der beſtehenden Inſtitutionen , mit den Sitten ,

Gewohnheiten und den Beduͤrfniſſen der Voͤlker betrachten .

In allen dieſen Beziehungen kommen nicht nur der augen⸗

blickliche Zuſtand , ſondern auch die Garantien fuͤr deſſen

Fortdauer , die Ausſichten auf deſſen Verbeſſerung ,

die Beſorgniſſe , die man wegen deſſen Verſchlimmerung

hegt , in Erwaͤgung.
Die Fortſchritte der Bevoͤlkerung , bei gleichem

reellen Arbeitslohn , und ein nachhaltiges Steigen der

Staatseinkuͤnfte , das man nicht einer Erhoͤhung der Ab⸗

gabenſaͤtze , ſondern dem erhoͤhten Ertrage jener Steuern

verdankt , welche die Genuͤſſe der Staatsglieder belaſten ,

ſind der ſicherſte Maaßſtab fuͤr die Vermehrung der

Hilfsquellen ; die fortdauernd guͤnſtige Lage der arbei —

tenden Klaſſe , die Erhoͤhung des reellen Arbeitslohns bei

wachſender Bevoͤlkerung , das Zeichen ſteigender Cultur ,
laſſen das fernere Wachsthum des Reichthums erwarten .

Eine geographiſche Lage , welche den Austauſch des

Productenreichthums auf dem Weltmarkte erleichtert , iſt
dieſer Entwickelung guͤnſtig. Je eifriger die Regierung
bemuͤht iſt , fuͤr die Bildung des Volkes durch Unterichts⸗
anſtalten , fuͤr die Leichtigkeit des Verkehrs durch oͤffentliche
Werke , Straßen , Canaͤle , Haͤfen , fuͤr die Hinwegraͤumung
der Hinderniſſe , welche dem Aufbluͤhen des Ackerbaues und

der freien Entwickelung der Induſtrie im Wege ſtehen , fuͤr
die Verbeſſerung des Abgabenſyſtems zu ſorgen , je empfaͤng⸗
licher ſich das Volk fuͤr die Wohlthaten einer ſolchen Ver⸗

waltung zeigt , je weniger Schwierigkeiten die Regierung
bei dem Fortſchreiten auf ſolcher Bahn , in tiefgewurzelten
Vorurtheilen , Gewohnheiten und uͤberlieferten Inſtitutionen
findet , deſto eher iſt man berechtigt , da wo dieſe Urſachen
wirken , eine raſchere Verbeſſerung aller jener Verhaͤltniſſe
zu erwarten , von denen der Staatscredit abhaͤngt , als in
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andern Laͤndern , wo die gleichen Urſachen in geringerm
Magaße oder gar nicht wirkſam ſind .

K 14.

Fortſetzung .

Einfluß der Machtverhältniſſe auf den Staatseredit , und Vergleichungen zwiſchen
verſchiedenen Staaten in dieſer Beziehung .

Wenn nicht zu laͤugnen iſt , daß , wie ein Lehrer der

Geſchichte ſagt , die Sicherheit mittelmaͤßiger Staaten , der

That nach , von dem Umſtande abhaͤngt, ob die groͤßern und

maͤchtigen ſich vereinigen wollen oder nicht , ſich dieſelben

zuzueignen ; ſo iſt es nicht minder wahr , daß ſolche Ver—

einigungen ſo viele Schwierigkeiten darbieten , und der

Einfluß der Gefuͤhle des Rechts , auch in politiſchen Dingen ,
in der Regel ſo wirkſam bleibt , daß , im Ganzen genommen ,
die Verſchiedenheit der Machtverhaͤltniſſe in dieſer Beziehung
den Staatscredit kaum afficirt , und der Credit eines poli—
tiſch ganz unbedeutenden Landes hoͤher ſtehen kann , als

der Credit eines maͤchtigen Reiches . Nie erfreuten ſich

vielleicht minder maͤchtige Staaten einer groͤßern Sicherheit ,
als unter dem gegenwaͤrtigen politiſchen Syſteme Europas ,
und bei dem Geiſte der Maͤßigung und Gerechtigkeit , der

die Cabinette der großen Maͤchte beherrſcht . Wie aber in

Perioden großer politiſcher Bewegungen , die Glaͤubiger

großer Reiche und kleiner Staaten den gleichen Wechſel—

faͤllen unterworfen ſind , lehrt die Vergangenheit . Haͤufiz
blieben die Staatsglaͤubiger in ihren Rechten ſelbſt da

unverletzt , wo das ſchuldende Land ſeine Selbſtſtaͤndigkeit
verlor ; oder ſie theilten das Schickſal der Glaͤubiger des

erwerbenden Staates .

Wenn die Geſchichte weniger Beiſpiele des Verluſts auf

zuweiſen hat , den die Glaͤubiger mittelmaͤßiger Staaten ,
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11


	Seite 269
	Seite 270
	Seite 271
	Seite 272
	Seite 273
	Seite 274
	Seite 275
	Seite 276
	Seite 277
	Seite 278
	Seite 279
	Seite 280

